
 

 

Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

vom 17. Januar 2023 

über die Verfassungsstreitigkeit  

zwischen 

 

der Antragstellerin 
Fraktion Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag 
 
und 
 
der Antragsgegnerin 
Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner 
 
über die Frage, ob die Antragsgegnerin mit einer Äußerung bei der Podiumsdis-
kussion „Lange Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober 2020 verfassungsmäßige 
Rechte der Antragstellerin verletzt hat 
 

Aktenzeichen: Vf. 3-IVa-21 

 

 

 

 

L e i t s ä t z e :  

 

 

1. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags ist aufgrund ihrer verfassungsmäßi-

gen Stellung verpflichtet, bei ihrer Amtsausübung politische Neutralität im Hin-

blick auf die Interessen der einzelnen Abgeordneten und Fraktionen zu wahren 

und ihr Amt unparteiisch zu führen. Für die Beurteilung der verfassungsrechtli-

chen Zulässigkeit von Äußerungen über Fraktionen bzw. Abgeordnete, die nicht 

unmittelbar der Amtsausübung im Landtag zuzuordnen sind, ist insbesondere 

von Bedeutung, ob eine Äußerung in der Funktion als Landtagspräsidentin getä-

tigt wird, welcher Art sie ist, in welchem (Gesamt-)Zusammenhang sie erfolgt 

und inwiefern sie geeignet ist, sich im innerparlamentarischen Bereich auszuwir-

ken. 
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2. Wenn die Präsidentin des Bayerischen Landtags in Ausübung ihres Amts auf ei-

ner Podiumsdiskussion über ihre Erfahrungen im Landtag berichtet und dabei 

Verhaltensweisen einer Fraktion und ihrer Mitglieder während parlamentarischer 

Sitzungen sowie die Wahrnehmung dieses Verhaltens durch andere Fraktionen 

beschreibt und bewertet, sind der Schutzbereich des freien Mandats gemäß 

Art. 13 Abs. 2 BV und die in Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV gewährleisteten 

Oppositionsrechte einer Fraktion betroffen. Um festzustellen, ob die Parla-

mentspräsidentin durch einen solchen Diskussionsbeitrag ihre Verpflichtung zur 

unparteiischen Amtsführung verletzt, sind die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

einschließlich der zugehörigen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einerseits 

und das Interesse der Fraktion an unbeeinträchtigter Ausübung des freien Man-

dats und der Gewährleistung der Oppositionsrechte andererseits unter Berück-

sichtigung ihrer jeweiligen Bedeutung im Verfassungsgefüge im Sinn prakti-

scher Konkordanz gegeneinander abzuwägen. Diese Bewertung ist einzelfallbe-

zogen anhand der konkreten Gesamtumstände vorzunehmen. 

 

3. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags hat mit der vorliegend beanstande-

ten Äußerung auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

„Lange Nacht der Demokratie“ weder in einzelnen Teilen noch in der Gesamt-

schau die verfassungsmäßigen Rechte der AfD-Fraktion im Bayerischen Land-

tag verletzt.  

 

 

 

 

En t sch e i d u n g:  

 

Der Antrag wird abgewiesen. 
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Gr ü n d e:  

 

I. 

 

Die Fraktion Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag (AfD-Fraktion) 

wendet sich als Antragstellerin gegen eine Äußerung der Präsidentin des Bayeri-

schen Landtags (Antragsgegnerin). Sie begehrt im Rahmen eines Organstreitver-

fahrens die Feststellung, dass die beanstandete Äußerung der Präsidentin gegen 

deren Verpflichtung zur Neutralität, Sachlichkeit und organschaftlichen Treue ge-

genüber der Antragstellerin verstoßen habe; ferner soll die Antragsgegnerin ver-

pflichtet werden, die Äußerung künftig zu unterlassen und zu widerrufen.  

 

1. Am 2. Oktober 2020 fand im Rahmen der bayernweiten Veranstaltungsreihe 

„Lange Nacht der Demokratie“, für die die Antragsgegnerin die Schirmherrschaft 

übernommen hatte, eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Herausforderungen 

der Demokratie“ statt, an der die Antragsgegnerin und der Münchner Oberbürger-

meister teilnahmen. Zu dieser Veranstaltung veröffentlichte der Bayerische Land-

tag auf seiner Internetseite einen Bericht, der dort nach wie vor abrufbar ist. Darin 

wird folgende, von der Antragstellerin beanstandete Äußerung der Antragsgegne-

rin wiedergegeben: 

 

Das Muster bei uns im Landtag ist durchgängig Provokation und Abgren-
zung gegenüber den „Altparteien“, wie die AfD die anderen Fraktionen 
nennt [...]. Einmal musste zum Beispiel unser Vizepräsident Alexander 
Hold einschreiten, als ein AfD-Mitglied aus Protest gegen die Masken-
pflicht mit einer Gasmaske auftauchte. Es ist eine ständige Zwickmühle für 
die Parteien und auch für die Presse: Wie viel Aufmerksamkeit gibt man 
diesen Provokationen von rechts? Dabei verschwimmen manchmal die ei-
genen, pointierten Positionen der übrigen Parteien. 

 

Eingeleitet war der Bericht mit den Sätzen: „Als Schirmherrin für die bayernweite 

,Lange Nacht der Demokratie‘ stellte sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner wäh-

rend einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Die-

ter Reiter den drängendsten Fragen der Zeit. Wie agieren rechte Parteien in den 
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Parlamenten und wie erhalten die etablierten Parteien ihren demokratischen Kon-

sens? Welche Mittel helfen gegen die Provokationen der Rechten? Und wie ver-

stärkt Corona die antidemokratischen Symptome? Die zwei Politiker befanden: 

das wichtigste Instrument ist Ehrlichkeit.“ Der als Zitat wiedergegebenen bean-

standeten Äußerung der Antragsgegnerin war folgende Passage vorangestellt: 

„Unabhängig von Corona berichteten die Politiker […] auch aus der Arbeit ihrer 

Parlamente. In diesen müssen sie immer wieder auf die AfD reagieren.“ 

 

2. Die Antragstellerin verfolgte ihre jetzigen Antragsziele zunächst mit einem „Or-

ganstreitverfahren im einstw. Rechtsschutz“. Der dortige, beim Verfassungsge-

richtshof am 21. Oktober 2020 eingegangene (isolierte) Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung wurde mit Entscheidung vom 1. Dezember 2020  

– Vf. 90-IVa-20 – (juris) abgewiesen. Ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofs 

gab ein Sondervotum ab. 

 

 

II. 

 

Mit der vorliegenden, am 7. Januar 2021 eingeleiteten Organstreitigkeit verfolgt 

die Antragstellerin ihre Anträge auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der be-

anstandeten Äußerung der Antragsgegnerin (Antrag zu 1) und auf deren Verpflich-

tung, diese künftig zu unterlassen (Antrag zu 2) sowie zu widerrufen (Antrag zu 3), 

nunmehr als Hauptsacheverfahren weiter. Nach Auffassung der Antragstellerin 

lässt die vorangegangene Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 1. De-

zember 2020, in der die Abweisung des Eilantrages maßgeblich damit begründet 

wurde, dass ihr Begehren teilweise schon kein zulässiger Gegenstand einer Or-

ganstreitigkeit sein könne und im Übrigen bei summarischer Prüfung ein Antrag in 

der Hauptsache voraussichtlich jedenfalls als unbegründet zu bewerten wäre, er-

hebliche rechtliche und tatsächliche Gesichtspunkte außer Acht.  

 

Die Antragstellerin stützt ihre Antragsbefugnis auf das Recht auf Gleichbehand-

lung gemäß Art. 3 Abs. 1, Art. 21 GG i. V. m. Art. 13 Abs. 2, Art. 16 a Abs. 1 und 
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2 BV und das freie Mandat. Hieraus ergebe sich ein Recht auf Wahrung der Neu-

tralitätspflicht, des Sachlichkeitsgebots und der organschaftlichen Treuepflicht, ge-

gen das die Antragsgegnerin gegenüber der Antragstellerin verstoßen habe. Da 

die komplette Stellungnahme der Antragsgegnerin nach wie vor auf der Internet-

seite des Landtags abrufbar sei, bestehe die Rechtsverletzung fort. 

 

1. Bereits auf der Ebene des sachlichen Bedeutungsgehalts der Aussagen der An-

tragsgegnerin sei fraglich, ob es sich noch um eine wertende Stellungnahme oder 

bereits um derart realitätsfremde Behauptungen handle, dass sie die Grenze zur 

Falschbehauptung überschritten. Die Antragstellerin beruft sich insofern – im We-

sentlichen inhaltsgleich mit dem Sondervotum zur Entscheidung des Verfassungs-

gerichtshofs vom 1. Dezember 2020 – darauf, dass das Motto „Herausforderungen 

der Demokratie“, unter welchem die Antragsgegnerin aus der Parlamentsarbeit 

berichtet habe, fälschlich suggeriere, dass man es hier mit Abweichungen von nor-

malen Abläufen zu tun habe. Es sei jedoch aus öffentlich zugänglichen Quellen 

des Landtags belegbar, dass die Antragstellerin mit den ihr zugeschriebenen Ver-

haltensweisen keineswegs eine Sonderrolle in den zurückliegenden Legislaturperi-

oden einnehme. In der 11. Wahlperiode habe in mehreren Fällen (vgl. im Einzel-

nen die Darstellung im Sondervotum zur Entscheidung des Verfassungsgerichts-

hofs vom 1.12.2020 – Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 35) ein identisches Verhalten von 

Fraktionsmitgliedern der GRÜNEN, der SPD und auch der CSU stattgefunden, 

ohne dass dies entsprechend bewertet worden wäre. Auch die Behauptung, sei-

tens der Antragstellerin handle es sich um ein „Muster“ und ein „durchgängiges“, 

also methodisch und systematisch auf Provokation angelegtes Verhalten, sei 

falsch. Wegen der Verschiedenartigkeit der Vorgänge könne von einem Muster 

nicht die Rede sein. Zudem sei die Rechtmäßigkeit einiger der herangezogenen 

Rügen unter dem Maßstab des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des freien 

Mandats höchst zweifelhaft, was ein Vergleich der Vorgänge aus der 11. Legisla-

turperiode mit protokollierten Beanstandungen bzw. Ahndungen von Äußerungen 

verschiedener AfD-Abgeordneter aus der laufenden 18. Legislaturperiode erken-

nen lasse (vgl. im Einzelnen die Darstellung im Sondervotum zur Entscheidung 

des Verfassungsgerichtshofs vom 1.12.2020, a. a. O., Rn. 36). Die Antrags-
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gegnerin erwecke mit ihrer ausschließlichen Erwähnung der Antragstellerin den 

Eindruck, als ginge die sogenannte Provokation ausschließlich von der Antragstel-

lerin aus, sie zwänge diese damit einseitig in die Rolle eines Störenfrieds und ver-

unglimpfe sie beim Wähler. Ihre Aussage suggeriere ferner, dass sie bei als Pro-

vokation wahrgenommenen Verhaltensweisen im Parlamentsbetrieb gegenüber 

allen Fraktionen denselben Maßstab anlegen würde, was nicht der Fall sei. Die 

Antragsgegnerin verschweige auch, dass die Antragstellerin selbst permanent das 

Ziel massiver Provokationen und Anfeindungen sei, ohne dass dies ausreichend 

beanstandet bzw. geahndet worden wäre. Dies lasse sich anhand protokollierter 

Äußerungen der Vorsitzenden der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Plenar-

sitzungen zwischen dem 14. Juli 2019 und dem 11. Februar 2020 gegenüber ei-

nem AfD-Abgeordneten bzw. hinsichtlich der AfD und der AfD-Fraktion im Thürin-

ger Landtag aufzeigen (vgl. im Einzelnen die Darstellung im Sondervotum zur Ent-

scheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 1.12.2020, a. a. O., Rn. 38). Der ge-

samte Vorgang zeige eine eklatante Parteinahme der Antragsgegnerin zugunsten 

der ihrerseits provozierenden Sprecherin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und zum Nachteil der Antragstellerin auf. Eine noch erheblichere Umkehrung des 

tatsächlichen Sachverhalts stelle die Behauptung der Antragsgegnerin dar, die An-

tragstellerin betreibe eine „Abgrenzung“ von den Fraktionen der anderen Parteien. 

Auch handle es sich entgegen ihrer Behauptung bei der Bezeichnung „Altparteien“ 

nicht um dezidierten AfD-Jargon. Auf diesen Gesamtzusammenhang hätte die An-

tragsgegnerin zumindest hinweisen müssen, um ihrer Pflicht zur Sachlichkeit und 

Neutralität gerecht zu werden. 

 

2. Als Fraktion sei die Antragstellerin Trägerin öffentlich-rechtlicher Statusrechte. 

Das zum Statuskern jedes Fraktionsmitglieds gehörende freie Mandat sei verfas-

sungsmäßig normiert und in der Rechtsprechung als wehrfähiges Innenrecht aner-

kannt. Aus diesem Grundsatz und dem organschaftlichen Status folge für die 

Fraktion ein Abwehrrecht gegen andere Organe, die sie in ihrer Freiheit beein-

trächtigten. 
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3. Alle Mitglieder des Parlaments seien einander formal gleichgestellt, somit auch 

die Zusammenschlüsse zu Fraktionen. Das „chancengleiche Recht auf Beteili-

gung“ mache es spiegelbildlich erforderlich, dass Staatsorgane im politischen 

Wettbewerb Neutralität wahrten und sich nicht parteiergreifend für oder wider ei-

nen Teilnehmer des politischen Wettbewerbs aussprächen. Der Grundsatz der 

Neutralität verlange, dass staatliche Organe sich der offenen oder versteckten 

Werbung für oder gegen einzelne miteinander konkurrierende politische Mitbewer-

ber enthielten. Die Regierung dürfe zur Förderung des Verständnisses ihrer eige-

nen Politik die Politik der Opposition kritisieren, nicht aber Oppositionsparteien 

amtlich als solche bekämpfen. Die Antragsgegnerin nehme durch die beanstan-

dete Äußerung eindeutig Partei gegen die Antragstellerin und verstoße gegen die 

ihr obliegende Neutralitätspflicht. Zur sachlichen Untermauerung ihrer Aussage 

benenne die Antragsgegnerin einen einzigen Fall konkret, woraus sich weder eine 

„Durchgängigkeit“ noch ein „Muster“ ergäben. Soweit die Antragsgegnerin auf Rü-

gen gegenüber Mitgliedern der Antragstellerin Bezug nehme, handle es sich um 

einen üblichen Vorgang nach der Geschäftsordnung des Landtags, der auch nicht 

exklusiv die Antragstellerin betreffe. Es erschließe sich jedenfalls nicht, warum 

sich aus solchem (unterstellten) Verhalten eine „Herausforderung der Demokratie“ 

ergeben solle. Die Antragsgegnerin unterstelle mit der beanstandeten Äußerung 

der Antragstellerin, mit legalen Mitteln die demokratische Institution des Parla-

ments systematisch und im Kern verfassungsfeindlich bewusst zu unterminieren 

und zu zersetzen; sie verletze damit den ihr zustehenden – neutralen – Beurtei-

lungsrahmen in grober Weise. Aus dem Gesamtzusammenhang der Diskussion 

ergebe sich zudem, dass der als Parlamentspräsidentin auftretenden Antragsgeg-

nerin daran gelegen sei, die AfD(-Fraktion) in die Nähe von Reichsbürgern und 

Verschwörungstheoretikern zu rücken. Sie unterstelle in ihrer Darstellung der An-

tragstellerin in letzter Konsequenz Realitätsverlust, Verschwörungsmystik und kli-

nischen Wahnsinn. 

 

4. Die Äußerungen der Antragsgegnerin hätten das Abwehrrecht der Antragstelle-

rin auf Sachlichkeit erheblich verletzt, das aus dem rechtsstaatlichen Willkürverbot 

in Verbindung mit dem Recht auf effektive Mandatsausübung folge. Bei der Wahr-
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nehmung ihrer Aufgaben habe die Antragsgegnerin die Bedeutung des freien 

Mandats für die Demokratie und die Funktionsfähigkeit des Parlaments zu achten. 

Die Repräsentativfunktion der Parlamentspräsidentin sei kein Instrument zur Aus-

schließung bestimmter inhaltlicher Positionen aus der Debatte. Die Bewertung der 

Richtigkeit oder Korrektheit solcher Positionen oder die Sicherung eines gesell-

schaftlichen Konsenses sei nicht ihre Aufgabe. Demgegenüber zielten die Äuße-

rungen der Antragsgegnerin erkennbar gerade darauf ab, die Antragstellerin öf-

fentlich zu diskreditieren, damit diese in ihrer Reputation geschädigt werde und die 

Gunst des Wählers verliere. Hierbei müsse besonders auch der Gesamtkontext 

der Veranstaltung berücksichtigt werden, wonach es um spezifische Bedrohungen 

für den demokratischen Rechtsstaat gegangen sei. Die Äußerungen der Antrags-

gegnerin trügen auch keinen argumentativen Kern, sondern operierten mit Schlag-

worten des politischen Meinungskampfes, der aber gerade nicht Aufgabe der Par-

lamentspräsidentin in ihrer amtlichen Funktion sei. Dem einfachen Bürger werde 

durch die Staatsnähe der Parlamentspräsidentin suggeriert, es sei eine objektive 

öffentlich-rechtliche Position des Parlaments als Organ und des Staates als sol-

chem, die Antragstellerin und ihre gesamte Partei aus dem gesellschaftlichen Dis-

kurs durch Distanzierung und Ablehnung zu verdrängen. 

 

5. Mit ihren eigenwilligen, unsachlichen und diffamierenden Aussagen habe die 

Antragsgegnerin auch gegen ihre organschaftliche Treuepflicht gegenüber der An-

tragstellerin verstoßen. Diese Verpflichtung wurzle in dem verfassungsrechtlichen 

Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme von Verfassungsorganen und Organtei-

len sowie in dem auch im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und 

Glauben. Durch die bewusste Unterlassung, die Aussagen zu revidieren, setze 

sich der Verstoß fort. Als Repräsentantin des Landtags müsse sich die Antrags-

gegnerin zwar zu parlamentarischen Angelegenheiten äußern können. Um ihrer 

Verpflichtung auf das Gesetz und das öffentliche Wohl zu genügen, dürfe sie aber 

andere Verfassungsorgane oder ihre Teile nicht diffamieren oder für sich verein-

nahmen.  
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6. Aus diesen Darlegungen und zur effektiven Rechtsdurchsetzung ergebe sich 

auch ausnahmsweise ein Verpflichtungsanspruch bezüglich der Anträge zu 2 

und 3; zur effektiven Rechtsdurchsetzung sei eine dezidierte Anordnung zur Wie-

derherstellung eines rechtmäßigen Zustands geboten. Für den Fall der Erachtung 

dieser Anträge als unzulässig werde hilfsweise der Erlass einer Vollzugsanord-

nung gemäß Art. 29 Abs. 2 VfGHG beantragt. 

 

 

III. 

 

Die Antragsgegnerin tritt dem Antrag entgegen. Ihre von der Antragstellerin ange-

griffenen Äußerungen verstießen insbesondere nicht gegen das Neutralitätsgebot 

und seien demzufolge verfassungsgemäß. 

 

1. Die Anträge zu 2 und 3, welche auf eine Verpflichtung der Antragsgegnerin, die 

verfahrensgegenständliche Äußerung zu widerrufen und in Zukunft zu unterlas-

sen, abzielten, seien schon unzulässig.  

 

Das Organstreitverfahren sehe eine solche Verpflichtung grundsätzlich nicht vor, 

wie der Verfassungsgerichtshof bereits in der vorangegangenen Entscheidung 

vom 1. Dezember 2020 im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

ausgeführt habe. Die dagegen von der Antragstellerin vorgebrachten Einwendun-

gen überzeugten schon deswegen nicht, weil zur Begründung eine Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts in einem Einzelfall herangezogen werde (BVerfG 

vom 8.12.2004 NJW 2005, 203), die vor dem Hintergrund einer gänzlich anderen 

Sachlage zu einer Sonderkonstellation ergangen sei. Die konkreten Argumente 

der Antragstellerin zur Begründung einer angeblichen Sonderkonstellation im vor-

liegenden Fall liefen im Wesentlichen auf die Unterstellung hinaus, die Antrags-

gegnerin werde eine etwaige Feststellung der Rechtswidrigkeit der streitgegen-

ständlichen Äußerung durch den Verfassungsgerichtshof nicht beachten und die 

dann notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Situa-

tion nicht einleiten. Für diese Annahme gebe es aber keine tatsächlichen Anhalts-
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punkte. Es sei auch kein Grund für den hilfsweise beantragten Erlass einer Voll-

zugsanordnung gemäß Art. 29 Abs. 2 VfGHG ersichtlich. 

 

2. Sämtliche Anträge seien in der Sache unbegründet, da keine Verletzung von 

verfassungsmäßigen Rechten der Antragstellerin durch die verfahrensgegen-

ständlichen Äußerungen der Antragsgegnerin gegeben sei.  

 

Die Antragsschrift stelle weitgehend eine inhaltliche Wiedergabe des im vorange-

gangenen Eilverfahren ergangenen Sondervotums sowie eine Wiederholung der 

Ausführungen der Antragstellerin aus der damaligen Antragsschrift dar und sei 

nicht geeignet, eine Verletzung von deren verfassungsmäßigen Rechten zu be-

gründen. Dies ergebe sich schon aus den Ausführungen des Verfassungsgerichts-

hofs in der Entscheidung vom 1. Dezember 2020; im Übrigen werde auf die Aus-

führungen der Antragsgegnerin in der Antragserwiderung im Eilverfahren verwie-

sen, die weiterhin Geltung beanspruchten. Ergänzend solle lediglich auf zwei 

Punkte eingegangen werden.  

 

Das für die hiesige Antragsschrift der Sache nach herangezogene Sondervotum 

basiere im Wesentlichen auf einer Gegenüberstellung von Vorgängen aus der 

11. Wahlperiode und solchen aus der aktuellen 18. Wahlperiode unter besonderer 

Beteiligung von Mitgliedern der Antragstellerin, womit insbesondere gezeigt wer-

den solle, dass diesen in ihren Verhaltensweisen keine Abweichung von „norma-

len Abläufen“ vorgeworfen werden könne und es sich dabei nicht um ein „Muster“ 

von „durchgängiger“ Natur handle. Dieser simplen Gegenüberstellung mangle es 

jedoch schon an einer Einordnung der zitierten Vorgänge in Gesamtdebatte und 

Historie; zudem zeigten schon die gewählten Beispiele selbst, dass keine grund-

sätzliche Vergleichbarkeit der Verhaltensweisen bestehe. Während die beispiel-

haft herangezogenen damaligen Äußerungen von ehemaligen Abgeordneten der 

GRÜNEN bzw. der CSU sich auf sachliche Aspekte der Thematik als solcher be-

zogen hätten, hätten sich die diesen gegenübergestellten Äußerungen von Abge-

ordneten der Antragstellerin in der laufenden Legislaturperiode außerhalb des 
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Sachthemas unmittelbar abwertend gegen die an der Diskussion beteiligten Per-

sonen oder Dritte gerichtet. 

 

Soweit der Vorwurf, verfassungswidrig mit „zweierlei Maß“ zu messen, auf Äuße-

rungen der Vorsitzenden der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der laufen-

den Legislaturperiode gegenüber einem AfD-Abgeordneten bzw. hinsichtlich der 

AfD und der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag gestützt werde, hätten diese ent-

weder schon nicht den Rahmen des Zulässigen überschritten, keinen direkten 

Personenbezug gehabt oder seien auch nach Darstellung der Antragstellerin – un-

ter dem Vorsitz der Antragsgegnerin – als unzulässig eingestuft bzw. durch eine 

Rüge geahndet worden. Auf Grundlage dieser Auswahl von Äußerungen und den 

entsprechenden Reaktionen der Antragsgegnerin könne keinesfalls der Schluss 

gezogen werden, dass die Antragsgegnerin bei der Bewertung von kritischen Bei-

trägen in der parlamentarischen Praxis offensichtlich zweierlei Maß anlege. 

 

 
IV. 

 

1. Der Antrag zu 1 auf Feststellung, dass die Antragsgegnerin mit der beanstande-

ten Äußerung gegen ihre Verpflichtung zur Neutralität, Sachlichkeit und organ-

schaftlichen Treue gegenüber der Antragstellerin verstoßen habe, ist zulässig.  

 

a) Der Rechtsweg zum Verfassungsgerichtshof ist gemäß Art. 64 BV, Art. 49 

Abs. 1 VfGHG eröffnet. Eine Verfassungsstreitigkeit im Sinn dieser Bestimmun-

gen (Organstreit) liegt vor.  

 

aa) Sowohl die Antragstellerin als auch die Antragsgegnerin verfügen über die für 

das vorliegende Organstreitverfahren erforderliche Beteiligtenfähigkeit. Nach den 

genannten Bestimmungen entscheidet der Verfassungsgerichtshof über Verfas-

sungsstreitigkeiten zwischen den obersten Staatsorganen oder in der Verfassung 

mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen eines obersten Staatsorgans. 
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Als Teile des Landtags sind sowohl einzelne Abgeordnete als auch Fraktionen 

grundsätzlich antragsberechtigt. Einer Fraktion als einem Zusammenschluss von 

Abgeordneten können verfassungsmäßige Rechte wie den einzelnen Abgeordne-

ten zustehen. Zudem ergibt sich für Fraktionen, die – wie die Antragstellerin – die 

Staatsregierung nicht stützen, aus Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 BV das Recht auf ihrer 

Stellung entsprechende Wirkungsmöglichkeiten (ständige Rechtsprechung; vgl. 

VerfGH vom 17.2.1998 VerfGHE 51, 34/39 f.; vom 26.2.2019 NVwZ-RR 2019, 841 

Rn. 38; vom 1.12.2020 – Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 16; vom 11.8.2021 BayVBl 

2021, 734 Rn. 22, 34).  

 

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags wird zulässigerweise als Antragsgeg-

nerin bezeichnet. Auch ihr weist die Bayerische Verfassung unmittelbar eigene 

Rechte zu, so in Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 2, Art. 21, 29 Abs. 2, Art. 33 a Abs. 3 

Satz 2, Art. 44 Abs. 3 Satz 4, Abs. 5 BV. 

 

bb) Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Der Streit zwischen den Beteiligten be-

zieht sich auf Rechtspositionen, die sich unmittelbar aus der Bayerischen Verfas-

sung ergeben. Die Antragstellerin stützt ihre Antragsbefugnis auf „das Recht auf 

Gleichbehandlung gem. Art. 3 Abs. 1, Art. 21 GG i. V. m. Art. 13 Abs. 2, Art. 16 a 

Abs. 1 u. Abs. 2 BV und das freie Mandat“; hieraus ergebe sich ein Recht auf 

Wahrung der Pflicht zur Neutralität, Sachlichkeit und organschaftlichen Treue. Da-

mit beruft sie sich zulässig auf Rechte aus der Bayerischen Verfassung, soweit sie 

eine Verletzung des in Art. 13 Abs. 2 BV gesicherten freien Mandats sowie der 

durch Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV gewährleisteten Oppositionsrechte rügt. In-

soweit trägt sie auch hinreichend dazu vor, dass die zur Nachprüfung gestellte 

Maßnahme rechtserheblich sein oder sich zumindest zu einem die Rechtsstellung 

der Antragstellerin beeinträchtigenden, rechtserheblichen Verhalten verdichten 

könnte (vgl. VerfGH BayVBl 2021, 734 Rn. 33). Als rechtserhebliche Maßnahme 

kommt in Organstreitverfahren jedes Verhalten in Betracht, das geeignet ist, den 

Antragsteller in seiner verfassungsrechtlich geschützten Rechtsstellung zu beein-

trächtigen (vgl. BVerfG vom 4.12.2014 BVerfGE 138, 45 Rn. 27 m. w. N.; VerfG 

Hamburg vom 21.12.2021 – 14/20 – juris Rn. 47 m. w. N.). Die Verletzung der 
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genannten verfassungsmäßigen Rechte der Antragstellerin erscheint auf Grund-

lage ihres Sachvortrags zumindest möglich. Die beanstandete Äußerung der An-

tragsgegnerin im Rahmen einer Podiumsdiskussion beschreibt und bewertet Ver-

haltensweisen sowohl der Antragstellerin als auch ihrer Mitglieder im Landtag als 

Provokation und Abgrenzung gegenüber den anderen Parteien, was für diese eine 

Zwickmühle darstelle. Es erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass 

dies die Antragstellerin als Zusammenschluss von Abgeordneten in ihren Rechten 

aus Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV verletzt oder unmittel-

bar gefährdet. Die Berufung der Antragstellerin auch auf eine Verletzung der 

Rechte der AfD als Partei kann ihre Antragsbefugnis hingegen nicht (mit-)begrün-

den. Als im Organstreit verfolgbare Rechte von Fraktionen kommen nur solche 

aus dem innerparlamentarischen Bereich in Betracht (VerfGH vom 1.12.2020 – 

Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 16; BayVBl 2021, 734 Rn. 32; vgl auch BVerfG vom 

30.10.2018 BVerfGE 150, 163 Rn. 14; VerfG Hamburg vom 21.12.2021 – 14/20 – 

juris Rn. 34, 39). 

 

b) Das im Organstreitverfahren erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag 

zu 1 liegt vor. Dieses kontradiktorische Verfahren dient maßgeblich der gegenseiti-

gen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder ihren Teilen in 

einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven 

Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (VerfGH vom 1.12.2020 

– Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 18; BayVBl 2021, 734 Rn. 25; BVerfG vom 17.9.2019 

BVerfGE 152, 8 Rn. 28). Das Rechtsschutzinteresse für einen Antrag entfällt 

grundsätzlich nicht allein dadurch, dass die beanstandete Rechtsverletzung in der 

Vergangenheit stattgefunden hat und bereits abgeschlossen ist (vgl. BVerfG vom 

15.6.2022 – 2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20 – juris Rn. 65 = NVwZ 2022, 1113). Selbst 

wenn man in diesen Fällen ein besonderes Fortsetzungsfeststellungsinteresse for-

derte, läge dieses hier in Form eines objektiven Klarstellungsinteresses vor. Denn 

durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs sollen insbesondere auch 

für die Zukunft der Rechtsfrieden gesichert und die streitigen verfassungsrechtli-

chen Fragen geklärt werden (VerfGH vom 11.9.2014 VerfGHE 67, 216 Rn. 32 

m. w. N.; vom 26.2.2019 – Vf. 51-IVa-17 – juris Rn. 52; vgl. auch BVerfG vom 
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22.3.3022 NVwZ 2022, 629 Rn. 37). Im Hinblick auf die vorliegend beanstandete 

Äußerung ist nicht auszuschließen, dass vergleichbare Umstände erneut zu einer 

Verfassungsstreitigkeit führen. Schon deshalb ist ein objektives öffentliches Inte-

resse an einer Klärung der mit dem Antrag aufgeworfenen verfassungsrechtlichen 

Fragen gegeben. Zudem ist der die beanstandete Äußerung enthaltende Bericht 

über die Veranstaltung vom 2. Oktober 2020 nach wie vor auf der Internetseite 

des Landtags eingestellt und abrufbar, auch wenn er zwischenzeitlich erheblich an 

Aktualität verloren hat. 

 

2. Die Anträge zu 2 und 3, mit denen die Antragsgegnerin verpflichtet werden soll, 

die beanstandete Äußerung künftig zu unterlassen und zu widerrufen, sind hinge-

gen – auch unter Berücksichtigung des ergänzenden Vorbringens der Antragstel-

lerin im Hauptsacheverfahren – unzulässig. 

 

a) Da die Organstreitigkeit als kontradiktorische Parteistreitigkeit maßgeblich der 

gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder ihrer 

Teile in einem Verfassungsrechtsverhältnis dient, stellt der Verfassungsgerichtshof 

im Organstreit regelmäßig lediglich fest, ob die beanstandete Maßnahme oder das 

Verhalten des Antragsgegners gegen verfassungsmäßige Rechte des Antragstel-

lers verstößt (vgl. Müller in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates 

Bayern, 6. Aufl. 2020, Art. 64 Rn. 13; Wolff in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des 

Freistaates Bayern, 2. Aufl. 2017, Art. 64 Rn. 21). Es obliegt sodann dem jeweili-

gen Verfassungsorgan selbst, einen festgestellten verfassungswidrigen Zustand 

zu beenden. Für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des An-

tragstellers hinausgehende Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimm-

ten Verhalten ist im Organstreit grundsätzlich kein Raum (VerfGH vom 6.5.2021 – 

Vf. 37-IVa-21 – juris Rn. 16, 20 m. w. N.; vgl. zum bundesrechtlichen Organstreit 

BVerfG vom 22.7.2020 NVwZ 2020, 1422 Rn. 39; vom 2.3.2021 NVwZ 2021, 555 

Rn. 57; vom 7.7.2021 BVerfGE 159, 1 Rn. 23, je m. w. N.).  

 

b) Soweit die Antragstellerin Unterlassung und Widerruf der beanstandeten Äuße-

rung begehrt, ist ihr Antrag somit auf Rechtsfolgen gerichtet, die im Organstreit-
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verfahren grundsätzlich nicht bewirkt werden können. Das Begehren auf Verpflich-

tung zur Unterlassung der gerügten Äußerung betrifft zudem mögliche Handlun-

gen in der Zukunft und zielt damit auf die Gewährung vorbeugenden Rechtsschut-

zes ab, der grundsätzlich nicht Gegenstand eines Organstreitverfahrens sein kann 

(VerfGH vom 1.12.2020 – Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 19, vgl. auch BVerfGE 150, 

163 Rn. 16). 

 

c) Die Antragstellerin hat mit ihren ergänzenden Darlegungen im Hauptsachever-

fahren nicht nachvollziehbar dargetan, dass es – bei unterstellter Begründetheit 

des Feststellungsantrags – ausnahmsweise geboten sein könnte, die Antragsgeg-

nerin neben der Feststellung zusätzlich zur Unterlassung oder zum Widerruf zu 

verpflichten. Objektive Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Antragsgegnerin 

eine unterstellt stattgebende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nicht be-

achten würde, werden weder vorgetragen noch sind sie sonst ersichtlich.  

 

Die Fallgestaltung, die der von der Antragstellerin zitierten Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 8. Dezember 2004 (BVerfGE 112, 118) zugrunde lag, 

wies verschiedene Besonderheiten auf und ist mit der vorliegenden Konstellation 

nicht ansatzweise vergleichbar. Aus der weiterhin vorhandenen Veröffentlichung 

des Berichts über die Veranstaltung mit der beanstandeten Äußerung auf der 

Homepage des Landtags kann schon deshalb nicht auf eine drohende Missach-

tung einer feststellenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs geschlossen 

werden, weil die Ablehnung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

vom 1. Dezember 2020 (Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 25 f.) maßgeblich damit begrün-

det wurde, dass die Äußerung und deren Veröffentlichung voraussichtlich in einem 

Hauptsacheverfahren nicht zu beanstanden wären. Da die vorläufige Einschät-

zung des Verfassungsgerichtshofs die Rechtsauffassung der Antragsgegnerin be-

stätigt hat, steht die weitere Veröffentlichung des Berichts offensichtlich nicht in 

Widerspruch zu ihr. Sie lässt keinen Rückschluss darauf zu, dass die Antragsgeg-

nerin eine abweichende, feststellende Hauptsacheentscheidung nicht beachten 

werde.  
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Die Behauptung der Antragstellerin, die Antragsgegnerin habe wiederholt deutlich 

gemacht, dass sie ihre amtliche Funktion dazu nutzen wolle und werde, gegen die 

Antragstellerin vorzugehen, sie würdige damit ihre Verfassungsbindung nicht, hat 

keine sachliche Grundlage. Die vorprozessuale und prozessuale Verteidigung der 

Antragsgegnerin gegen die Vorwürfe der Antragstellerin war und ist grundsätzlich 

zulässig und der Regelfall in Organstreitigkeiten. Es erschließt sich nicht, warum 

dies Anlass zu der Annahme geben sollte, die Antragstellerin werde eine unter-

stellt zu ihren Lasten ergehende Feststellungsentscheidung des Verfassungsge-

richtshofs missachten. Auch der Hinweis der Antragstellerin auf die behauptete 

Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin für die Mitgliedschaft des Bayerischen 

Landtags im „Bayerischen Bündnis für Toleranz“ ist ungeeignet, die Behauptung 

verfassungswidrigen Vorgehens der Antragsgegnerin zu stützen. Dies war Gegen-

stand eines anderen Organstreits zwischen der hiesigen Antragstellerin sowie 

zweier ihrer Abgeordneten und der Antragsgegnerin. Die dortigen Anträge hat der 

Verfassungsgerichtshof mit Entscheidung vom 11. August 2021 als bereits unzu-

lässig abgewiesen. In der Begründung wurde insbesondere darauf abgestellt, 

dass nicht ersichtlich ist, wie durch die Unterstützung einer Vereinigung, die sich 

für unabänderliche Grundwerte der Bayerischen Verfassung wie das Demokratie-

prinzip und die Menschenwürde einsetzt, denen alle Verfassungsorgane verpflich-

tet und die als solche jeder parteipolitischen Disposition entzogen sind, das freie 

Mandat von Abgeordneten oder Oppositionsrechte verletzt werden könnten  

(VerfGH BayVBl 2021, 734 Rn. 41). 

 

 

V. 

 

Der Antrag auf Feststellung, dass die beanstandete Äußerung der Antragsgegne-

rin gegen deren Verpflichtung zur Neutralität, Sachlichkeit und organschaftlichen 

Treue gegenüber der Antragstellerin verstoßen habe, ist unbegründet. Die in Be-

tracht kommenden verfassungsmäßigen Rechte der Antragstellerin aus Art. 13 

Abs. 2, Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV sind nicht verletzt. 
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1. a) Die Abgeordneten sind gemäß Art. 13 Abs. 2 BV Vertreter des Volkes, nicht 

lediglich einer Partei; sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich und an Aufträge 

nicht gebunden. Diese Verfassungsnorm gibt jedem Abgeordneten das subjektive 

Recht, sein Mandat innerhalb der Schranken der Verfassung ungehindert auszu-

üben und verbürgt ihm einen Kernbestand an Rechten auf Teilhabe am Verfas-

sungsleben (sog. freies Mandat; vgl. VerfGH NVwZ-RR 2019, 841 Rn. 54 

m. w. N.; BayVBl 2021, 734 Rn. 34). Die Freiheit des Mandats schützt insbeson-

dere vor staatlichen Maßnahmen, die sich gegen eine bestimmte Art und Weise 

der Ausübung parlamentarischer Rechte richten (VerfGH NVwZ-RR 2019, 841 

Rn. 71; Huber in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 

Art. 13 Rn. 5). Ihr Schutzbereich umfasst ferner die freie Willensbildung der Abge-

ordneten und als Grundbedingung dafür eine von staatlicher Beeinflussung freie 

Kommunikationsbeziehung zwischen ihnen und den Wählern; dies gilt auch für die 

Öffentlichkeitsarbeit, wie etwa Kontakte zu den Medien (VerfGH NVwZ-RR 2019, 

841 Rn. 56; vgl. auch VerfG Hamburg vom 21.12.2021 – 14/20 – juris Rn. 61). Zu-

gleich ist aus Art. 13 Abs. 2 BV das Prinzip der egalitären Repräsentation abzulei-

ten, das zur Folge hat, dass alle Mitglieder des Parlaments einander formal gleich-

gestellt sind (VerfGH vom 30.7.2018 VerfGHE 71, 184 Rn. 58). Denn sie reprä-

sentieren in ihrer Gesamtheit als Volksvertretung im Sinn des Art. 4 BV die stimm-

berechtigten Bürger (VerfGH vom 26.3.2018 VerfGHE 71, 59 Rn. 112), wobei sich 

die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 BV geforderte Gleichheit der Wahl in der Gleichheit 

der gewählten Abgeordneten widerspiegelt (Huber, a. a. O., Art. 13 Rn. 5; Möstl in 

Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 13 Rn. 10). Das dar-

aus resultierende Recht auf Chancengleichheit bei der Parlamentsarbeit kann 

auch die Antragstellerin als Zusammenschluss von Abgeordneten für sich in An-

spruch nehmen (vgl. VerfGH vom 17.2.1998 VerfGHE 51, 34/40; vom 1.12.2020 – 

Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 21; Möstl, a. a. O., Art. 13 Rn. 13). Es gilt der Grundsatz 

der Gleichbehandlung der Fraktionen; die Fraktionen haben ein Recht auf formal 

gleiche Mitwirkung an der parlamentarischen Willensbildung. Art. 13 Abs. 2 BV 

schützt – wie Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG – den Status der Gleichheit der Abgeord-

neten und ihrer Zusammenschlüsse und deren Mitwirkungsbefugnisse in einem 

formellen und umfassenden Sinn (vgl. BVerfG NVwZ 2022, 629 Rn. 47; vom 
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22.3.2022 NVwZ 2022, 640 Rn. 28). Wegen ihrer Zugehörigkeit zur parlamentari-

schen Opposition kann sich die Antragstellerin hinsichtlich der dargestellten 

Rechte zudem auf Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV stützen (VerfGH NVwZ-RR 

2019, 841 Rn. 58; vom 1.12.2020 – Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 21). 

 

b) Aus dem Grundsatz der chancengleichen Beteiligung an der parlamentarischen 

Willensbildung folgt die Verpflichtung der Staatsorgane, gegenüber den Abgeord-

neten und den Fraktionen im Hinblick auf die Parlamentsarbeit Neutralität zu wah-

ren (vgl. VerfGH vom 1.12.2020 – Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 22 unter Verweis auf 

VerfGH NVwZ-RR 2019, 841 Rn. 73 und BVerfG vom 27.2.2018 BVerfGE 148, 11 

Rn. 44 ff. zum Wettbewerb der Parteien; BayVBl 2021, 734 Rn. 35). Diese „allge-

meine“ Neutralitätspflicht reicht, wie klarzustellen ist (vgl. VerfG Hamburg vom 

21.12.2021 – 14/20 – juris Rn. 66), nur soweit wie der spezifische Schutzbereich 

des freien Mandats. Sie schützt demnach insbesondere vor solchen staatlichen 

Maßnahmen, die sich gegen eine bestimmte Art und Weise der Ausübung parla-

mentarischer Rechte richten oder die freie Willensbildung der Abgeordneten und 

ihre von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung zu den Wähle-

rinnen und Wählern beeinträchtigen. Denn nach ständiger Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs kommen als im Organstreit verfolgbare Rechte von Frak-

tionen von vornherein nur solche aus dem innerparlamentarischen Bereich in Be-

tracht, nicht hingegen verfassungsmäßige Rechte der Partei als solcher (vgl. 

Nachweise oben unter IV. 1. a) bb)). 

 

c) Auf ein solches allgemeines Neutralitätsgebot der Staatsorgane gegenüber 

Fraktionen im Hinblick auf die Parlamentsarbeit kommt es im Ergebnis aber nicht 

an. Die Antragsgegnerin ist jedenfalls als Präsidentin des Bayerischen Landtags 

aufgrund ihrer verfassungsmäßigen Stellung verpflichtet, bei ihrer Amtsausübung 

politische Neutralität im Hinblick auf die Interessen der einzelnen Abgeordneten 

und Fraktionen zu wahren und ihr Amt unparteiisch zu führen.  

 

Art. 21 Abs. 1 BV weist der Präsidentin das Hausrecht und die Polizeigewalt im 

Bayerischen Landtag zu. Gemäß Art. 21 Abs. 2 BV führt sie die Hausverwaltung, 
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verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des Hauses und vertritt den Staat in 

allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten dieser Verwaltung. In speziellen 

Bereichen kommt ihr eine eigenständige Organstellung zu (vgl. z. B. Art. 18 

Abs. 2, Art. 44 Abs. 3 Satz 4 BV). Neben diese in der Verfassung selbst geregel-

ten Kompetenzen treten Aufgabenzuweisungen durch die gemäß Art. 20 Abs. 3 

BV vom Landtag aufgrund der sog. Parlamentsautonomie erlassene Geschäfts-

ordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO). In deren § 11 werden die 

Aufgaben der Präsidentin konkreter und umfassender als in der Verfassung gere-

gelt; dort und in weiteren Vorschriften (vgl. § 11 Abs. 2 i. V. m. §§ 102 ff., 116 ff.  

BayLTGeschO) wird ihr insbesondere die Leitung und Aufrechterhaltung der Ord-

nung in den Sitzungen der Vollversammlungen des Landtags übertragen (vgl. 

Schweiger in Nawiasky/Schweiger/Knöpfle, Die Verfassung des Freistaates Bay-

ern, Art. 20 Rn. 2, Art. 21 Rn. 2; Huber in Meder/Brechmann, Die Verfassung des 

Freistaates Bayern, Art. 20 Rn. 6, Art. 21 Rn. 1; Möstl in Lindner/Möstl/Wolff,  

Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 21 Rn. 1). Die Landtagspräsidentin ist da-

nach und der parlamentarischen Tradition und Praxis entsprechend – wie die Bun-

destagspräsidentin für den Bundestag (vgl. dazu BVerfG NVwZ 2022, 629 Rn. 98) 

– Repräsentativ- und Leitungsorgan des Bayerischen Landtags, die „Personifizie-

rung des Parlaments“. Sie hat das Parlament in seiner Gesamtheit zu vertreten 

und ist aufgrund ihrer Stellung zur parteipolitisch neutralen und unparteiischen 

Amtsführung verpflichtet. Inhaltsgleich schreibt für den Bundestagspräsidenten § 7 

Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) eine 

„gerechte und unparteiische“ Verhandlungsleitung ausdrücklich vor (vgl. zum Gan-

zen BVerfG NVwZ 2022, 629 Rn. 97 f.; VerfGH Nordrhein-Westfalen vom 

25.10.2016 NVwZ-RR 2017, 217 Rn. 40; Möstl in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung 

des Freistaates Bayern, Art. 21 Rn. 4; Bücker in Schneider/Zeh, Parlamentsrecht 

und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, 1989, § 27 Rn. 11; Bro-

cker in Epping/Hillgruber, BeckOK GG, Art. 40 Rn. 5; Magiera in Sachs, GG, 

9. Aufl. 2021, Art. 40 Rn. 8; Klein in Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 40 Rn. 94 f.; 

Schliesky in v. Mangoldt/Klein/Schwarz, GG, 7. Auflage 2018, Art. 40 Rn. 8 f.). 

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Antragsgegnerin mit der Wahl zur Parla-

mentspräsidentin zu einem „politischen Neutrum“ geworden wäre. Auch die 
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Präsidentin bleibt Abgeordnete und kann in dieser Funktion insbesondere weiter 

im Plenum in der politischen Auseinandersetzung Stellung beziehen und in die 

Debatte eingreifen (vgl. Möstl, a. a. O., Art. 21 Rn. 4; Bücker, a. a. O., § 27 Rn. 11; 

Brocker, a. a. O., Art. 40 Rn. 5; Klein, a. a. O., Art. 40 Rn. 94). 

 

d) Davon ausgehend ist für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Äußerun-

gen der Landtagspräsidentin gegenüber Fraktionen bzw. Abgeordneten, die nicht 

unmittelbar der Amtsausübung im Landtag zuzuordnen sind, insbesondere von 

Bedeutung, ob eine Äußerung in der Funktion als Präsidentin getätigt wird, wel-

cher Art sie ist, in welchem (Gesamt-)Zusammenhang sie erfolgt und inwiefern sie 

geeignet ist, sich im innerparlamentarischen Bereich auszuwirken. Einerseits darf 

durch die Geltung dieses (spezifischen) Neutralitätsgebots die Wahrnehmung der 

Aufgaben als Parlamentspräsidentin nicht infrage gestellt werden. Andererseits 

lassen sich einseitig – zugunsten oder zulasten einzelner Abgeordneter oder Frak-

tionen – parteiergreifende Stellungnahmen auch mit der Befugnis zur Informa-

tions- und Öffentlichkeitsarbeit nicht rechtfertigen (VerfGH vom 1.12.2020 –  

Vf. 90-IVa-20 – juris Rn. 22; BayVBl. 2021, 734 Rn. 35; vgl. zu Mitgliedern der 

Bundesregierung im Hinblick auf die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb 

der Parteien BVerfGE 148, 11 Rn. 65).  

 

2. Nach diesen Maßgaben verletzt die beanstandete Äußerung der Landtagspräsi-

dentin weder in einzelnen Teilen noch insgesamt verfassungsmäßige Rechte der 

Antragstellerin. 

 

a) Die Antragsgegnerin hat die Äußerung in ihrer amtlichen Funktion als Landtags-

präsidentin, in der sie zur unparteiischen Amtsführung verpflichtet ist, getätigt, 

nicht (lediglich) als Abgeordnete oder Parteipolitikerin. Die Äußerung selbst wie 

auch die Veröffentlichung des Berichts darüber auf der Internetseite des Bayeri-

schen Landtags sind unter spezifischer Inanspruchnahme der Autorität dieses 

Amts und, jedenfalls was die Internetveröffentlichung betrifft, der mit ihm verbun-

denen Ressourcen erfolgt (vgl. zur Abgrenzung betreffend Äußerungen von 
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Mitgliedern der Bundesregierung bezogen auf die Chancengleichheit im politi-

schen Wettbewerb der Parteien BVerfG vom 15.6.2022 NVwZ 2022, 1113 

Rn. 80 ff.).  

 

Bei Veranstaltungen des allgemeinen politischen Diskurses wie Talkrunden, Dis-

kussionsforen oder Interviews ist eine differenzierte Betrachtung angezeigt, ob In-

haber eines Regierungsamts oder – wie hier – des Amts der Landtagspräsidentin 

dort in dieser Amtsfunktion oder als Parteipolitiker, Privatperson oder auch als 

Landtagsabgeordnete auftreten und angesprochen werden (vgl. BVerfG NVwZ 

2022, 1113 Rn. 83 m. w. N.). Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin sowohl 

nach dem Gesamtzusammenhang als auch nach dem konkreten Inhalt der Äuße-

rung – bei verständiger Würdigung aus Sicht eines mündigen Bürgers – in ihrer 

Amtsfunktion als Präsidentin des Bayerischen Landtags gehandelt. 

 

Die beanstandeten Sätze fielen bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der bay-

ernweiten Veranstaltungsreihe „Lange Nacht der Demokratie“, für die die Antrags-

gegnerin als Präsidentin des Bayerischen Landtags die Schirmherrschaft über-

nommen hatte. Die Podiumsdiskussion war unter dem Titel „Herausforderungen 

der Demokratie“ Bestandteil der vom „Wertebündnis Bayern“ durchgeführten Auf-

taktveranstaltung „Inspiration, Begegnung und Reflexion zur Bedeutung von De-

mokratie“. Dem Bericht über die Diskussion ist zu entnehmen, dass sich die An-

tragsgegnerin dort als Landtagspräsidentin gemeinsam mit Münchens Oberbür-

germeister Dieter Reiter (ursprünglich geplant war auch eine Teilnahme der Vize-

präsidentin des Deutschen Bundestags Petra Pau) „den drängendsten Fragen der 

Zeit“ zu verschiedenen Themen gestellt habe: „Wie agieren rechte Parteien in den 

Parlamenten und wie erhalten die etablierten Parteien ihren demokratischen Kon-

sens? Welche Mittel helfen gegen die Provokationen der Rechten? Und wie ver-

stärkt Corona die antidemokratischen Symptome?“ Nachdem es ausweislich des 

Berichts zunächst um finanzielle Gefahren für die Demokratie und die aktuelle Un-

zufriedenheit der Bürger aufgrund der Corona-Pandemie sowie die daraus resul-

tierende scheinbare Anschlussfähigkeit von rechten Gruppierungen an die Gesell-

schaft ging, erfolgte die beanstandete Äußerung der Antragsgegnerin zu einem 
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davon abgesetzten Thema. Der betreffende Absatz wird im Bericht eingeleitet mit 

den Sätzen: „Unabhängig von Corona berichteten die Politiker […] auch aus der 

Arbeit ihrer Parlamente. In diesen müssen sie immer wieder auf die AfD reagie-

ren.“ Die Äußerung selbst lautete wie folgt: „Das Muster bei uns im Landtag ist 

durchgängig Provokation und Abgrenzung gegenüber den ,Altparteien‘, wie die 

AfD die anderen Fraktionen nennt. Einmal musste zum Beispiel unser Vizepräsi-

dent Alexander Hold einschreiten, als ein AfD-Mitglied aus Protest gegen die Mas-

kenpflicht mit einer Gasmaske auftauchte. Es ist eine ständige Zwickmühle für die 

Parteien und auch für die Presse: Wie viel Aufmerksamkeit gibt man diesen Pro-

vokationen von rechts? Dabei verschwimmen manchmal die eigenen, pointierten 

Positionen der übrigen Parteien.“ 

 

Ein maßgebliches Anliegen der Veranstaltung bestand darin, die Bedeutung der 

Parlamente für das Staatswesen aufzuzeigen und in diesem Zusammenhang ak-

tuelle Entwicklungen kritisch zu hinterfragen. Mit der Thematik wurde das Demo-

kratieprinzip aufgegriffen, einer der fundamentalen und unabänderlichen Grund-

werte der Bayerischen Verfassung (Art. 2, 4, 75 Abs. 1 Satz 2 BV), der als solcher 

jeder parteipolitischen Disposition entzogen ist (VerfGH BayVBl 2021, 734 Rn. 37, 

41). Das Auftreten der Antragsgegnerin bei der Podiumsdiskussion diente der 

Analyse und Aufarbeitung wichtiger, für die gesamte Gesellschaft bedeutsamer 

Fragen; sie trat dort – wie der weitere Diskussionsteilnehmer Oberbürgermeister 

Reiter für seine Ebene – als Repräsentativ- und Leitungsorgan des Parlaments auf 

Landesebene auf, um über die dortigen Erfahrungen zu berichten. Die Teilnahme 

an dem Termin ist der Amtsführung der Antragsgegnerin als Präsidentin des Land-

tags zuzurechnen, sie nahm ihn nicht (lediglich) in ihrer Funktion als Landtagsab-

geordnete wahr. Er war Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die zu den der Präsidentin 

obliegenden Aufgaben gehört. Die Äußerung selbst war nach ihrem Inhalt und 

Kontext – auch soweit nicht von „Fraktionen“, sondern „Parteien“ die Rede war – 

unmittelbar und spezifisch auf den Landtag und das innerparlamentarische Verhal-

ten der Fraktionen und Fraktionsmitglieder bezogen. Dass ein Bericht über die Po-

diumsdiskussion und die beanstandete Äußerung auf der offiziellen Internetseite 
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des Bayerischen Landtags eingestellt wurde, spricht ebenfalls für diese Einord-

nung (vgl. BVerfG NVwZ 2022, 1113 Rn. 81).  

 

b) Die beanstandete Äußerung der Antragsgegnerin greift in den Schutzbereich 

der Art. 13 Abs. 2 und Art. 16 a Abs. 1 und 2 Satz 1 BV ein. Sie beschreibt und be-

wertet zunächst unter Benennung eines konkreten Beispiels Verhaltensweisen der 

Antragstellerin und ihrer Mitglieder während parlamentarischer Sitzungen des 

Landtags. Im Anschluss daran wird eine Bewertung vorgenommen, wie dies aus 

Sicht der Antragsgegnerin von den anderen „Parteien“ im Landtag (und der 

Presse) wahrgenommen werde und sich auswirke. Die Äußerung bezieht sich 

konkret auf das Auftreten sowohl der Antragstellerin als Fraktion als auch von de-

ren Abgeordneten in Plenarsitzungen und bewertet dies kritisch. Eine solche unter 

Inanspruchnahme der Amtsautorität erfolgte Darstellung des innerparlamentari-

schen Verhaltens der Antragstellerin und ihrer Mitglieder durch die Antragsgegne-

rin gegenüber der Öffentlichkeit betrifft diese bei verständiger Würdigung gerade 

in ihrer Funktion als Abgeordnete und Fraktion, nicht in ihrer parteipolitischen 

Sphäre. Eine solche Darstellung kann grundsätzlich geeignet sein, Einfluss auf die 

zukünftigen parlamentarischen Verhaltensweisen der Antragstellerin und ihrer Mit-

glieder zu nehmen sowie die Kommunikationsbeziehung zwischen diesen und den 

Wählerinnen und Wählern negativ zu beeinflussen. Sie berührt daher, auch wenn 

sie nicht unmittelbar im Rahmen der innerparlamentarischen Amtsausübung er-

folgte, sowohl das freie Mandat gemäß Art. 13 Abs. 2 BV als auch die in Art. 16 a 

Abs. 1 und 2 Satz 1 BV gewährleisteten Oppositionsrechte. 

 

c) Der Eingriff ist aber durch die verfassungsrechtlichen Aufgaben der Antragsgeg-

nerin gerechtfertigt. Diese hat durch ihre Darstellung und Bewertung die verfas-

sungsmäßigen Rechte der Antragstellerin nicht verletzt. 

 

aa) Die Antragsgegnerin hat als Präsidentin des Verfassungsorgans Bayerischer 

Landtag den Auftrag, die unabänderlichen Grundwerte der Bayerischen Verfas-

sung, denen alle Verfassungsorgane verpflichtet und die als solche jeder parteipo-

litischen Disposition entzogen sind, als Bestandteil der freiheitlichen demokra-
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tischen Grundordnung zu wahren und zu verteidigen; dies beinhaltet auch, aktiv 

für sie einzutreten – auch und gerade im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. 

VerfGH BayVBl 2021, 734, Rn. 37, 41 m. w. N.). Die Thematik der Veranstaltung 

und der Podiumsdiskussion diente – wie bereits oben unter a) näher beschrieben 

– angesichts des Titels und der Fragen, denen sich die Antragsgegnerin dort stel-

len sollte, der Analyse und Aufarbeitung wichtiger, für die gesamte Gesellschaft 

bedeutsamer Fragen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Inspiration, Be-

gegnung und Reflexion zur Bedeutung von Demokratie“ bzw. „Herausforderungen 

der Demokratie“. Mit der Thematik wurde das Demokratieprinzip aufgegriffen, ei-

ner der unabänderlichen Grundwerte der Bayerischen Verfassung. Die Antrags-

gegnerin sollte sich insbesondere dazu äußern, wie rechte Parteien in den Parla-

menten agierten und wie die etablierten Parteien ihren demokratischen Konsens 

erhielten (vgl. zur politik- und sozialwissenschaftlichen Diskussion der Aktivitäten 

und der Arbeitsweise der AfD in den Parlamenten beispielsweise Schroeder, 

Weßels, Berzel, ZParl 2018, 91; Heinze, ZPol 2021, 133). 

 

bb) Um festzustellen, ob die Antragsgegnerin mit ihrer dortigen Äußerung gegen-

über der Antragstellerin die durch ihre Verpflichtung zur unparteiischen Amtsfüh-

rung gesetzten Grenzen überschritten hat, sind die Wahrnehmung der Aufgaben 

als Parlamentspräsidentin einschließlich der zugehörigen Informations- und Öf-

fentlichkeitsarbeit einerseits und das Interesse der Fraktion an unbeeinträchtigter 

Ausübung des freien Mandats und der Gewährleistung der Oppositionsrechte an-

dererseits unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bedeutung im Verfassungsge-

füge gegeneinander abzuwägen. Im Sinn praktischer Konkordanz muss ein scho-

nender Ausgleich zwischen den gegenläufigen verfassungsrechtlich geschützten 

Rechtsgütern gefunden werden, durch den jede der widerstreitenden Rechtspositi-

onen so weit wie möglich ihre Wirkungen entfalten kann und keine bevorzugt und 

maximal behauptet wird. Diese Bewertung ist einzelfallbezogen anhand der kon-

kreten Gesamtumstände vorzunehmen (vgl. zum Grundsatz praktischer Konkor-

danz zwischen Grundrechten und anderen verfassungsrechtlich geschützten Gü-

tern VerfGH vom 22.5.2014 VerfGHE 67, 153 Rn. 37; vom 11.9.2014 VerfGHE 67, 

216 Rn. 37; vom 25.2.2021 – Vf. 8-VI-19 – juris Rn. 76 m. w. N.; BVerfG vom 
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16.5.1995 BVerfGE 95, 1/21; vom 7.11.2017 BVerfGE 147, 50 Rn. 245 f.; vom 

12.6.2018 BVerfGE 148, 296 Rn. 139; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts 

der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, § 2 Rn. 71 f.; zur zulässigen Be-

grenzung von aus dem freien Mandat abgeleiteten subjektiven Rechten durch vom 

Parlament kraft seiner Autonomie gesetzte Geschäftsordnungsregelungen VerfGH 

vom 30.9.1994 VerfGHE 47, 194/199 f.; VerfGHE 51, 34/42; BVerfG vom 

14.7.1959 BVerfGE 10, 4/14).  

 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu einer Thematik, die der für ein lebendiges 

Gemeinwesen grundlegenden öffentlichen Meinungsbildung im politischen Pro-

zess dienen soll, muss es der Antragsgegnerin danach einerseits unbenommen 

bleiben, ein aus ihrer Sicht als Landtagspräsidentin im Hinblick auf demokratische 

Grundsätze und Gepflogenheiten problematisches Verhalten einer (oppositionel-

len) Fraktion im innerparlamentarischen Bereich zu benennen und als solches an-

zusprechen. Sie hat andererseits bei solchen Äußerungen, die grundsätzlich Ein-

fluss auf die zukünftigen parlamentarischen Verhaltensweisen der Antragstellerin 

und ihrer Mitglieder nehmen sowie die Kommunikationsbeziehung zwischen die-

sen und den Wählerinnen und Wählern negativ beeinflussen können, ihre Ver-

pflichtung zur politischen Neutralität im Hinblick auf die Interessen der einzelnen 

Abgeordneten und Fraktionen und zur unparteiischen Amtsführung zu berück-

sichtigen. Daher muss ein Diskussionsbeitrag wie der hier beanstandete eine 

sachliche und tatsachengestützte Grundlage haben und die Einbringung in die De-

batte mit der gebotenen Sachlichkeit erfolgen; einseitig – zugunsten oder zulasten 

einzelner Abgeordneter oder Fraktionen – parteiergreifende Stellungnahmen, aus 

denen sich der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beru-

hen, oder die diffamierenden Charakter haben, lassen sich hingegen auch mit der 

Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit nicht rechtfertigen (vgl. zu ei-

nem ähnlichen Spannungsfeld im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit von Mitglie-

dern der Bundesregierung einerseits und die Chancengleichheit der Parteien an-

dererseits im Zusammenhang mit der Einschätzung politischer Parteien als verfas-

sungsfeindlich BVerfG vom 16.12.2014 BVerfGE 138, 102 Rn. 47 f.; NVwZ 2022, 

1113 Rn. 116). Bei der hier betroffenen konkreten Fragestellung darf auch nicht 

48  



- 26 - 

außer Acht bleiben, dass Äußerungen im Rahmen einer solchen Podiumsdiskus-

sion nicht in einem Maß vorbereitet und „kontrolliert“ werden können wie bei ande-

ren Formaten, etwa in nach gründlicher Prüfung schriftlich herausgegebenen Stel-

lungnahmen. Die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion erfordert stets auch 

spontane Reaktionen, die Redezeiten und die Möglichkeit zur umfassenden Dar-

stellung des jeweiligen Themas sind von vornherein begrenzt und u. a. von der 

Moderation abhängig. 

 

cc) Nach diesen Maßgaben ist die angegriffene Äußerung der Antragsgegnerin 

auf der Podiumsdiskussion weder in einzelnen Teilen noch in der Gesamtschau 

verfassungsrechtlich zu beanstanden.  

 

(1) Soweit die Antragsgegnerin in Bezug auf die Antragstellerin geäußert hat, 

„[d]as Muster bei uns im Landtag ist durchgängig Provokation und Abgrenzung ge-

genüber den ‚Altparteien‘, wie die AfD die anderen Fraktionen nennt“, war dies – 

wie es auch im veröffentlichten Bericht zum Ausdruck kommt – mit einem konkre-

ten Beispiel untermauert („Einmal musste zum Beispiel unser Vizepräsident Ale-

xander Hold einschreiten, als ein AfD-Mitglied aus Protest gegen die Masken-

pflicht mit einer Gasmaske auftauchte.“). Die Antragsgegnerin nahm auf einen 

Vorfall Bezug, bei dem ein Abgeordneter der Antragstellerin in der Plenarsitzung 

vom 7. Juli 2020 am Rednerpult und auf dem Hin- und Rückweg eine Gasmaske 

trug. Diese offensichtlich als Protest gegen die Maßnahmen der Antragsgegnerin 

im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gedachte Vorgehensweise hatte – 

nach vergeblichen Bitten und Aufforderungen, die Maske abzusetzen, sowie nach 

Androhung – zu einer Rüge für ungebührliches Verhalten und zur Wortentziehung 

durch den damals sitzungsleitenden Vizepräsidenten des Landtags geführt (Ple-

narprotokoll 18/51 S. 6288 f.; vgl. zu den auf das Hausrecht gestützten Maßnah-

men der Antragsgegnerin „im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die 

Ausbreitung des ‚Corona-Virus‘ bedingten besonderen Situation“ die Entscheidung 

des Verfassungsgerichtshofs vom 14.9.2020 – Vf. 70-IVa-20 – juris, durch die ein 

Antrag der Antragstellerin und eines ihrer Abgeordneten auf einstweiligen Rechts-

schutz gegen diese Maßnahmen abgewiesen wurde). Grundlage für die dem 
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Abgeordneten erteilte Rüge und die Wortentziehung war die sich aus Art. 20 

Abs. 1 und 3 BV i. V. m. § 11 Abs. 2, §§ 102 ff., 117 BayLTGeschO ergebende 

Aufgabe der Präsidentin oder des Präsidenten, die Sitzungen der Vollversammlun-

gen des Landtags zu leiten und die Ordnung in der Sitzung sicherzustellen. Die 

Antragstellerin hat mit der oben wiedergegebenen Äußerung über diesen tatsächli-

chen Vorgang wahrheitsgemäß berichtet; auch die Form der Darstellung war – 

auch unter Berücksichtigung des Formats, in das sie eingebettet war – nicht unan-

gemessen, unsachlich oder herabwürdigend. Weder das Ergreifen von Ordnungs-

maßnahmen im Rahmen der sachgerechten Aufgabenerfüllung noch die wahr-

heitsgemäße und sachliche Kommunikation entsprechender Vorfälle aus einer öf-

fentlichen Sitzung kann eine Verletzung der Neutralitätspflicht bewirken (vgl. auch 

BVerfGE 148, 11 Rn. 65). Die Einordnung des damaligen Verhaltens des Abge-

ordneten als „Provokation“ ist naheliegend und verletzt ebenfalls nicht das Sach-

lichkeitsgebot. 

 

In der Wortwahl „Muster“ sowie „durchgängig Provokation und Abgrenzung“ 

kommt zum Ausdruck, dass es sich bei dem genannten Beispiel nicht um einen 

einmaligen, zu einer Rüge führenden Vorfall gehandelt hat. Die Äußerung der An-

tragsgegnerin beruht insoweit ebenfalls auf einer sachlichen, tatsachengestützten 

Grundlage, da von den in dieser Legislaturperiode bislang insgesamt erteilten sie-

ben Rügen sechs gegenüber Mitgliedern der Antragstellerin ausgesprochen wur-

den (vgl. Plenarprotokolle 18/7 S. 428; 18/11 S. 727; 18/12 S. 815; 18/26 S. 3149; 

18/34 S. 4310; 18/40 S. 4995; 18/51 S. 6288). Eine Rüge stellt eine der Ordnungs-

maßnahmen des § 117 BayLTGeschO dar, wonach ein Mitglied des Landtags, 

das persönlich verletzende Ausführungen oder persönlich verletzende Zwischen-

rufe macht oder eine gröbliche Störung der Ordnung verursacht, von der Präsiden-

tin oder dem Präsidenten zu rügen und im Wiederholungsfall zur Ordnung zu rufen 

ist. Eine Rüge bezieht sich demnach nicht auf inhaltliche Positionen von Abgeord-

neten oder Fraktionen in parlamentarischen Debatten und kommt nur bei unzuläs-

sigem innerparlamentarischen Verhalten in Betracht; sie dient der Ahndung von 

Grenzüberschreitungen bei persönlich verletzenden Äußerungen oder gröblichen 

Ordnungsstörungen. Da es sich insofern nicht um einen „üblichen Vorgang“ 
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handelt und die Rügen in dieser Legislaturperiode weit überwiegend gegenüber 

verschiedenen Abgeordneten der Antragstellerin ausgesprochen wurden, liegt 

eine hinreichende sachliche Grundlage für die vorgenommene Bewertung durch 

die Antragsgegnerin vor; trotz der Verschiedenartigkeit der Vorgänge im Einzelnen 

besteht ein ausreichendes verbindendes Element („Muster“) für deren Einordnung 

als im Hinblick auf die Würde und das Ansehen des Parlaments und den respekt-

vollen Umgang miteinander „provokative“ Verhaltensweisen.  

 

Soweit die Antragstellerin die Berechtigung einzelner Rügen nachträglich im Rah-

men dieses, gegen die Landtagspräsidentin aufgrund einer Äußerung gerichteten 

Organstreitverfahrens infrage stellen möchte, kommt eine (inzidente) Überprüfung 

durch den Verfassungsgerichtshof schon aus verfahrensrechtlichen Erwägungen 

nicht in Betracht. Gemäß § 118 Abs. 2 BayLTGeschO kann ein Mitglied des Land-

tags gegen eine Rüge oder einen Ordnungsruf binnen einer Woche schriftlich Ein-

spruch einlegen, über den der Ältestenrat endgültig entscheidet, wobei er die 

Maßnahme aufheben oder mildern kann. Nach der vom Landtag aufgrund seiner 

Parlamentsautonomie erlassenen Geschäftsordnung steht gegen als unberechtigt 

wahrgenommene Rügen also zunächst ein landtagsinterner spezieller Verfahrens-

weg zur Verfügung. Die verbindliche Entscheidung über die Berechtigung von 

durch die Präsidentin oder sitzungsleitende Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin-

nen ausgesprochene Rügen ist landtagsintern dem Ältestenrat vorbehalten. Da 

dieser Weg von den Betroffenen offenbar nicht (erfolgreich) beschritten wurde, 

durfte die Landtagspräsidentin bei ihrer Äußerung ohne Weiteres von zu Recht er-

teilten Rügen ausgehen. Schon deshalb kann sich die Antragstellerin auch nicht 

mit Erfolg auf angeblich identisches Verhalten von einzelnen Mitgliedern anderer 

Fraktionen in der 11. Wahlperiode (1986 bis 1990), das nicht entsprechend geahn-

det worden sei, berufen. Im Übrigen weist die Antragsgegnerin insoweit zu Recht 

darauf hin, dass es der von der Antragstellerin vorgenommenen, bloßen Gegen-

überstellung von Vorgängen aus verschiedenen Wahlperioden bereits an einer 

Einordnung in Gesamtdebatte und Historie mangelt und zudem die gewählten Bei-

spiele im Hinblick auf die Voraussetzungen von Ordnungsmaßnahmen keine 

grundsätzliche Vergleichbarkeit der Verhaltensweisen aufzeigen. Es ist auch nicht 
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Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, im vorliegenden Verfahren die Berechti-

gung einzelner erteilter Rügen darauf zu prüfen, ob insofern in der laufenden 

Wahlperiode eine „Gleichbehandlung“ mit Mitgliedern anderer Fraktionen vorliegt. 

Die in den verwendeten Begriffen anklingende Bewertung lässt nach alledem 

keine Verletzung von Rechten der Antragstellerin erkennen. 

 

Der Verwendung des Begriffs „Altparteien“ liegt die eigene Wortwahl der Antrag-

stellerin zugrunde, mit der sie sich auch gegenüber den anderen Parteien „ab-

grenzt“ (vgl. z. B. LT-Drs. 18/6740 S. 1; 18/7818 S. 2). Dass es sich hierbei um 

„dezidierten AfD-Jargon“ handle, hat die Antragsgegnerin mit der Äußerung, an-

ders als die Antragstellerin behauptet, nicht zum Ausdruck gebracht. Es erschließt 

sich im Übrigen nicht, was an dieser Beschreibung unsachlich oder diffamierend 

sein sollte.  

 

Soweit die Antragsgegnerin nach dem Bericht von einer „Zwickmühle“ gesprochen 

hat, nimmt sie zwar eine Bewertung vor, wie sich die zuvor dargestellten Verhal-

tensweisen aus ihrer Sicht auf die Parlamentsarbeit auswirken. Dabei bewegt sie 

sich jedoch im Rahmen der ihr als Landtagspräsidentin obliegenden Aufgaben, zu 

denen auch die Gewährleistung eines trotz aller parteipolitischen Gegensätze res-

pektvollen Umgangs im Parlament zählt. Sie hat damit weder eine inhaltliche Be-

urteilung der politischen Positionen der Antragstellerin vorgenommen noch durch 

Form und Wortwahl ihrer Äußerung fehlenden Respekt gegenüber einer Landtags-

fraktion zum Ausdruck gebracht. Ebenso wenig kann dies aus der Zuordnung der 

Antragstellerin zum rechten Parteienspektrum geschlossen werden. 

 

Schließlich ergibt sich eine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte der An-

tragstellerin auch nicht aus dem Gesamtzusammenhang und dem Kontext der Äu-

ßerung. Insbesondere lässt sich aus dem Neutralitätsgebot nicht ableiten, dass die 

Antragsgegnerin angesichts der bei einer Podiumsdiskussion von vornherein be-

schränkten Äußerungsmöglichkeiten gehalten gewesen wäre, die geschilderten 

Vorfälle in einen weiteren Gesamtzusammenhang zu stellen. Die ausführlichen 

Darlegungen der Antragstellerin dazu, was das Veranstaltungsmotto 
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„Herausforderungen der Demokratie“ angeblich suggeriere, dass die Antragsgeg-

nerin mit der ausschließlichen Erwähnung der Antragstellerin diese einseitig in die 

Rolle eines Störenfrieds zwänge und sie beim Wähler verunglimpfe, dass ihre 

Aussage ferner zu Unrecht suggeriere, sie lege bei als Provokation wahrgenom-

menen Verhaltensweisen im Parlamentsbetrieb gegenüber allen Fraktionen den-

selben Maßstab an, dass sie die Gesamtzusammenhänge verschweige, sowie 

dass der gesamte Vorgang eine eklatante Parteinahme der Antragsgegnerin auf-

zeige, gehen letztlich nicht über subjektive Bewertungen und Mutmaßungen hin-

aus, für welche die verfahrensgegenständliche Äußerung auch unter Berücksichti-

gung von Kontext und Gesamtzusammenhang keinen tatsächlichen Anhalt bietet. 

Erst recht gilt dies für die weiteren Folgerungen der Antragstellerin, nach denen ihr 

die Antragsgegnerin in ihrer Darstellung „in letzter Konsequenz Realitätsverlust, 

Verschwörungsmystik und klinischen Wahnsinn unterstell[e]“.  

 

 
VI. 

 

Für die hilfsweise beantragte Vollzugsanordnung gemäß Art. 29 Abs. 2 VfGHG ist 

schon wegen der Unbegründetheit des Feststellungsantrags kein Raum. 

 

 

VII. 

 

Das Verfahren ist kostenfrei (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 VfGHG). 
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Ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofs hat gemäß Art. 25 Abs. 5 VfGHG folgen-

des Sondervotum zur Entscheidung vom 17. Januar 2023 Vf. 3-IVa-21 zu den Ak-

ten niedergelegt.  

 

 

So n d er vo tu m  

 

Dem Antrag der AfD-Fraktion (im weiteren „ASt“ genannt) gegen die Präsidentin 

des Bayerischen Landtags hätte, was die Feststellung der Verfassungswidrigkeit 

der verfahrensgegenständlichen Äußerung betrifft (Antrag 3), stattgegeben wer-

den müssen. Die beklagte Präsidentin (im weiteren „AGin“ genannt) hat mit dieser 

Äußerung die Grenzen des ihr von Verfassung wegen obliegenden Sachlichkeits-

gebots überschritten und damit die verfassungsmäßigen Rechte der Antragstelle-

rin aus Art. 13 Abs. 2 und Art. 16 a Abs. 1 und 2 BV verletzt. 

 

Den Kapiteln I. – IV. der schriftlichen Entscheidungsgründe ist für sich genommen 

beizutreten. Ebenfalls zugestimmt wird der Darstellung der Rechtslage unter Kap. 

V. 1. a) – d). Die bereits dort herausgearbeiteten Grundsätze hätten von sich aus 

angesichts des Vorbringens der Antragsteller zu einem Erfolg des Antragsbegeh-

rens zu 3 führen müssen. Insoweit behalten die Ausführungen im Sondervotum 

zur Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 1. Dezember 

2020 – Vf. 90-IVa-20 ihre Gültigkeit und bedürfen keiner erneuten Wiedergabe. 

 

Hinzu kommen folgende weiteren Gesichtspunkte: 

 

I. 

 

a) Rahmen und Ausgangspunkt der gegenständlichen Äußerung der AGin ist die 

vom 2. auf den 3. Oktober – also dem Tag der deutschen Einheit – von der Stif-

tung „Werte Bündnis Bayern“ bayernweit veranstaltete „Lange Nacht der Demo-

kratie“ (2. Lange Nacht der Demokratie - Wertebündnis Bayern (wertebuendnis-

bayern.de)). 
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Die Stiftung war als Gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts durch den 

Freistaat Bayern zum 1. Oktober 2015 ins Leben gerufen worden. Es handelt sich 

somit um eine staatliche Institution nach Art. 1 Abs. 3 des Bayerisches Stiftungs-

gesetzes mit dem satzungsgemäßen Ziel 

 

„... der … Wertebildung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sowie bei Erziehungs- und Bildungsverantwortlichen. Erreicht wird 
diese Zielsetzung durch die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufs-
bildung.“ 

 

Finanziert wird die Stiftung laut S. 8 des Geschäftsberichts für 2021 und der 

Drucksache 18/20323 sowohl durch das vom Freistaat Bayern eingebrachte Stif-

tungsvermögen von 2.530.000 € als auch durch jährliche Zuwendungen aus dem 

Haushalt (Kap. 02 03 Tit. 698 54) des Ministerpräsidenten in Höhe von 809.700 €. 

 

Kuratorin der Stiftung ist die AGin. Diese trat außerdem als Schirmherrin der Ver-

anstaltung auf. Die Zusammensetzung der auf der Website der Stiftung dargestell-

ten „Partner“ besteht aus 207 NGO’s, Vereinen/Vereinigungen und Firmen, vom 

Sparkassenverband Bayern bis zum Bayerischen Skiverband, dem Waldbesitzer-

verband, dem Vogelschutzbund, zwei BMW-Stiftungen, ferner auch dem Bayeri-

schen Rundfunk sowie dem Bayerischen Landtag, sowie verschiedenen religiösen 

Organisationen, u.a. der DITIB Jugend Bayern, der Islamischen Jugend in Bayern. 

 

Als staatliche Institution in Erfüllung einer staatlichen Aufgabe aus Art. 130, 131 

BV unterliegt die Stiftung dem verfassungsrechtlichen parteipolitischen Neutrali-

tätsgebot. Die Stiftung versteht sich auch selbst als parteipolitisch neutral (FAQs 

Nr. 4). 

 

b) Die Frage, warum die mit der Stiftung verfolgte Staatsaufgabe entgegen Art. 49 

und 50 BV und § 6 Nr. 1 Buchst. f und g sowie Nr. 3 der Verordnung über die Ge-

schäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung (StRGVV) nicht dem Staatsmi-

nisterium für Unterricht und Kultus zugeordnet ist, sondern dem Ministerpräsiden-

ten, muss in diesem Verfahren offenbleiben. 
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c) Auch die Mitgliedschaft des Landtags in einem solchen „Bündnis“ wirft im Zu-

sammenhang mit dem vorliegenden Verfahren grundsätzliche verfassungsrechtli-

che Fragen auf: 

 

aa) Zunächst geht es um die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten und die Kolli-

sion mit dem fundamentalen Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung. 

 

Die Stiftung ist eine Institution der staatlichen Exekutive nach Art. 130 BV und so-

mit dem Ministerpräsidenten unterstellt. Der Landtag hingegen ist das Gesetzge-

bungsorgan des Freistaats. Er repräsentiert gem. Art. 13 ff. BV den Wählerwillen 

als oberstes Organ des Staates und steht somit in der Legitimationskette aller 

Staatsorgane an der Spitze. Es besteht ein offener Systemwiderspruch, wenn der 

Landtag Mitglied einer ihm unterstehenden staatlichen Exekutiveinrichtung sein 

soll. Dies gilt erst recht, wenn damit der Ministerpräsident formal die Dienstaufsicht 

ausübt. Diese Problemstellung wurde bislang offenbar verfassungsrechtlich noch 

nicht verbindlich geklärt. 

 

bb) Nach Art. 77 ff. BV erfolgt ferner die „… Organisation der allgemeinen Staats-

verwaltung, die Regelung der Zuständigkeiten …“ durch Gesetz. Es spricht einiges 

dafür, dass eine solche Mitgliedschaft nur durch ein Gesetz formal wirksam ge-

schaffen werden kann. Auch diese Frage ist, soweit ersichtlich, bislang noch nicht 

verfassungsrechtlich geklärt. 

 

cc) Hinzu kommt: Das Landesparlament ist der von der Verfassung vorgesehene 

zentrale Hort parteipolitischer Auseinandersetzungen im Streit um die dort in die 

Realität umzusetzende politische Willensbildung des Volkes. Die auch nur nomi-

nelle Mitgliedschaft in einer Organisation, die dem parteipolitischen Neutralitätsge-

bot unterliegt, erzeugt einen unauflöslichen Selbstwiderspruch. 

 

Auch über diese Frage ist bislang nicht verbindlich entschieden. Zwar war im Ver-

fahren Vf. 97-IVa-20 des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs diese Vereinbar-

keitsfrage bereits Gegenstand einer Organklage. Hierbei ging es um die Mitglied-
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schaft des Parlaments in einem „Bayerischen Bündnis für Toleranz“, welches sei-

nerseits zugleich selbst Mitglied im „Werte Bündnis Bayern“ ist. Jedoch wurde am 

11. August 2021 der Antrag als unzulässig zurückgewiesen, sodass es zu keiner 

Entscheidung in der Sache selbst kam. 

 

Im Ergebnis steht fest, dass die Tätigkeit und die Veranstaltungen der Stiftung 

„Werte Bündnis Bayern“ dem parteipolitischen Neutralitätsgebot unterliegen. Dies 

gilt dann erst recht für die Schirmherrin, die zugleich Präsidentin des Landtags ist. 

 

 

II. 

 

Mit den mit hohen Wahlämtern und der entsprechenden Autorität ausgestatteten 

Protagonisten wie dem Münchner OB sowie der AGin als Repräsentantin des Par-

laments ist zwangsläufig die Aussage und die Erwartung verknüpft, dass sich der 

verwendete Begriff der Demokratie nach dem staatsrechtlichen und politischen 

Verständnis richtet, das sich aus der Verfassungsrechtsprechung ergibt. Unter 

dem Begriff der Demokratie verstehen das Grundgesetz und somit auch die Ver-

fassung des der Bundesrepublik Deutschland beigetretenen Freistaats Bayern in 

der staatlichen Organisationsform die repräsentative parlamentarische Demokra-

tie. Maßgeblich für die Definition dieses Begriffs und seine inhaltliche Ausgestal-

tung ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon vom 

30. Juni 2009 (2 BvE 2/08), in dem es um diese Frage der Legitimität der staatli-

chen Ordnung und um das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern geht. Das Bun-

desverfassungsgericht äußert sich wie folgt (BVerfGE 123, 267/358 f.): 

 

„Demokratie bedeutet nicht nur die Wahrung formaler Organisationsprinzi-
pien (vgl. BVerfGE 89, 155 <185>) und nicht allein eine korporative Ein-
bindung von Interessengruppen. Demokratie lebt zuerst von und in einer 
funktionsfähigen öffentlichen Meinung, die sich auf zentrale politische 
Richtungsbestimmungen und die periodische Vergabe von politischen 
Spitzenämtern im Wettbewerb von Regierung und Opposition konzentriert. 
Diese öffentliche Meinung macht für Wahlen und Abstimmungen erst die 
Alternativen sichtbar und ruft diese auch für einzelne Sachentscheidungen 
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fortlaufend in Erinnerung, damit die politische Willensbildung des Volkes 
über die für alle Bürger zur Mitwirkung geöffneten Parteien und im öffentli-
chen Informationsraum beständig präsent und wirksam bleiben. Art. 38 
und Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG schützen insoweit auch den Zusam-
menhang von politischer Sachentscheidung mit dem wahlkonstituierten 
Mehrheitswillen und dem daraus abgeleiteten Regierungs-Oppositions-
Dualismus in einem System konkurrierender Parteienvielfalt und beobach-
tender, kontrollierender öffentlicher Meinungsbildung.“ 

 

Hieraus ergibt sich der Rahmen, wenn auf Zeit in ein Staatsamt gewählte Reprä-

sentanten in amtlicher Funktion auftreten, für sich den Demokratie-Begriff rekla-

mieren und sich dabei über ihre politischen Konkurrenten äußern, nämlich: 

 

• funktionsfähige öffentliche Meinung 

• Wettbewerbssituation mit dem politischen Konkurrenten 

• Präsenz der politischen Inhalte 

• Regierungs-Oppositions-Dualismus. 

 

Die Äußerung der AGin, die unter dem Motto „Herausforderungen der Demokratie“ 

abgegeben wurde, lautete: 

 

„Das Muster bei uns im Landtag ist durchgängig Provokation und Abgren-
zung gegenüber den „Altparteien“, wie die AfD die anderen Fraktionen 
nennt [...]. Einmal musste zum Beispiel unser Vizepräsident Alexander 
Hold einschreiten, als ein AfD-Mitglied aus Protest gegen die Masken-
pflicht mit einer Gasmaske auftauchte. Es ist eine ständige Zwickmühle für 
die Parteien und auch für die Presse: Wie viel Aufmerksamkeit gibt man 
diesen Provokationen von rechts? Dabei verschwimmen manchmal die ei-
genen, pointierten Positionen der übrigen Parteien.“ 

 

Prüft man dies unter Anlegung der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 

Maßstäbe, so schälen sich folgende Ergebnisse heraus: 

 

• „Funktionsfähige öffentliche Meinung“: 

Dieser Rahmen war bei der Veranstaltung nicht gegeben. Es fand kein Austausch 

von zumindest im Ansatz kontroversen Sichtweisen statt. Wie der im Internet ver-

öffentlichte Bericht der Bayerischen Landtags zu dieser Veranstaltung (Kap. I. 1. 
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der Entscheidungsgründe) ausweist, bestand der als „Diskussion“ dargestellte 

Auftritt der AGin gemeinsam mit dem der SPD angehörenden Münchner OB Reiter 

in der gegenseitigen Bestätigung einer übereinstimmenden Vorgabe mit der Aus-

sage, dass „rechte“ Parteien und generell „die Rechte“ das derzeit drängendste 

Problem der Demokratie in Deutschland seien (Reiter: Corona-Pandemie gefähr-

lich für Demokratie - München - SZ.de (sueddeutsche.de)). Dabei wurden diese 

Begriffsbildung und ihre derzeitige Verwendung im politischen und publizistischen 

Feld weder erklärt noch hinterfragt. Diese in der Öffentlichkeit seit mehreren Jah-

ren zu beobachtende Praxis hat dazu geführt, dass auch staatliche Stellen in den 

Überschriften verfassungswidrig einen „Kampf gegen rechts“ propagieren, und 

erst im Kleingedruckten erwähnen, sie würden Rechtsextremismus meinen. Damit 

wird der neutrale politische Einordnungsbegriff „rechts“ für den Bürger assoziativ 

mit „rechtsextrem“, gleichgesetzt, ohne dies ausdrücklich so zu formulieren und 

ohne dies zu belegen. Diese als „Framing“ bekannte Methode der mehr oder weni-

ger subtilen Denk- und Meinungsbildungsbeeinflussung (Friedrich-Ebert-Stiftung: 

Wirkungsvolle politische Sprache und Framing (fes.de)) findet seit einigen Jahren 

in der politischen Publizistik zunehmend ungeniert statt, wie die im Netz aufzufin-

denden beliebig erweiterbaren Belege ausweisen (Kampf gegen Rechts - phoenix, 

Ude: Seehofer soll Kampf gegen Rechts zur Chefsache machen - München - 

Bild.de, Kommentare - Bundesinnenministerium: Was steckt im Aktionsplan gegen 

Rechts? | meta tagesschau, Olaf Scholz auf Twitter: „Liebe @cducsubt, der Kampf 

gegen Rechts ist nicht nur was für Parteitagsreden.“ / Twitter). 

 

Diese manipulative Verschiebung des Bedeutungsgehalts lässt sich mit einem zu-

fälligen Geschehen nicht erklären, zumal mit dem politischen Begriff „links“ nicht 

derselbe semantische Prozess stattfindet, obwohl ausweislich der Verfassungs-

schutzberichte, was den Linksextremismus betrifft, dazu jeder Grund bestünde 

(Linksextremismus (bayern.de)). 

 

Der vormalige Ministerpräsident Dr. Stoiber sieht diese Entwicklung mit Sorge 

(Stoiber-Kolumne: „Rechts ist keine Krankheit“ – Bayernkurier). 
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Genau nach dem Muster der Bedeutungsverschiebung wurde die gegenständliche 

„Diskussion“ aufgezogen. Statt um einen funktionierenden offenen Meinungsaus-

tausch handelte es sich nur um dessen Vorspiegelung. Die seit vielen Jahren in 

prominenten Verwendungen im politischen Leben stehende AGin wusste ganz ge-

nau, was sie tat und sagte. 

 

• „Wettbewerbssituation mit dem politischen Konkurrenten“: 

Sowohl OB Reiter als auch die AGin befinden sich zur Partei der ASt in einer aktu-

ellen Konkurrenzsituation. Dies legt nahe, dass die getätigten Aussagen interes-

sengesteuert so gestaltet werden, dass der gemeinsame politische Konkurrent da-

bei schlecht wegkommt. Das Erscheinungsbild wird verzerrt, indem es auf be-

stimmte, öffentlichkeitswirksame Vorgänge reduziert wird, die noch dazu aus ih-

rem Ursache-Wirkungs-Kontext herausgelöst und auch noch ihres politischen In-

halts entkleidet werden. Zur detaillierten Betrachtung kann auf das Sondervotum 

vom 1. Dezember 2020 Bezug genommen werden. Es wurde von oben herab über 

die ASt geredet und nicht mit einem ihrer Vertreter. 

 

Dass die Konkurrenzsituation in erster Linie von der AGin selbst und ihrer Partei 

sehr ernst genommen wird, geht aus zahlreichen Redebeiträgen hervor (u. a. Mar-

kus Söder: „Strauß hätte die AfD bis aufs Blut bekämpft“ | Regional | BILD.de / 

Rede der AGin als Bezirksvorsitzende der CSU Oberbayern auf dem Bezirkspar-

teitag am 21.7.2018). 

 

• „Präsenz der politischen Inhalte“: 

Es fällt auf, dass die Erörterung politischer Inhalte, für welche die ASt steht und 

die eigentlich den Kern des demokratischen Diskurses bilden sollen, tunlichst aus-

gespart wurde. Anstelle dessen wurden selektiv innerparlamentarische Vorgänge 

von ihrer dahinterstehenden politischen Botschaft losgelöst, auf ihren äußeren Ge-

stus reduziert und damit zu einer „Herausforderung für die Demokratie“ erhoben. 

Wie schon im Sondervotum vom 1. Dezember 2020 dargestellt, sind bei völlig ver-

gleichbaren Anlässen durch Provokationen von Angehörigen der auch derzeit im 

Landtag vertretenen Fraktionen in vorherigen Legislaturperioden auch keine 
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Herausforderungen für die Demokratie gesehen worden. Vielmehr wurden damals 

die Vorfälle publizistisch und politisch sowohl von ihrem Unterhaltungswert als 

auch von ihrer inhaltlichen Botschaft her gewürdigt. 

 

Die eigentliche Sacharbeit der ASt im Parlament im Plenum und den Ausschüssen 

wurde durch die Äußerung der AGin komplett unterschlagen, es wurde das Bild 

vermittelt, als ob eine solche nicht stattfände. Dabei weisen die Landtagsprotokolle 

reichlich kompetente, konstruktive und problembezogene Beiträge und Anträge 

der ASt im Plenum und den Ausschüssen aus (Dokumente | Bayerischer Landtag 

Politik. AfD Fraktion im Bayerischen Landtag (afd-landtag.bayern)). 

 

Damit erweist sich die Aussage der AGin als diskreditierend. 

 

• „Regierungs-Oppositions-Dualismus“: 

a) Der vom Bundesverfassungsgericht als neben der offenen Meinungsbildung als 

fundamentaler Baustein gesehene Dualismus hat auch in Art. 16 a BV seinen be-

sonderen Niederschlag gefunden. Nun hat die politische Entwicklung der Bundes-

republik zu einem Parteienstaat dahin geführt, dass alle in den Parlamenten ver-

tretenen Parteien außer der Partei der ASt im Bund und/oder in den Ländern in 

wechselnden Koalitionen den Regierungen beteiligt sind. Wo sie nicht an der Re-

gierung beteiligt sind, stehen sie inhaltlich nicht in Opposition zur Regierungspoli-

tik, sondern tragen diese mit oder gehen in ihren Forderungen weiter als diese. 

Statt „Opposition“ wäre somit die Bezeichnung „Nicht-Regierungs-Partei“ bzw.  

-Fraktion treffend. 

 

Im Falle des Bayerischen Landtags trifft diese Einschätzung ebenfalls zu. Dies 

manifestiert sich unter anderem auch in der täglichen Plenarpraxis und insbeson-

dere darin, dass sich alle anderen Fraktionen bis heute weigern, der nominell 

größten Oppositionsfraktion entgegen ihrer eigenen Geschäftsordnung den zu-

stehenden Sitz im bayerischen Parlamentspräsidium zuzuerkennen. 
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b) Stattdessen wird in der hier gegenständlichen Äußerung der AGin die Opposi-

tion von Inhalten losgelöst und ihr Erscheinen pathologisiert. Nicht nur mit der 

Wortwahl „Das Muster bei uns im Landtag ist durchgängig Provokation und Ab-

grenzung …“, sondern auch im Vortext „...berichten die Politiker … auch aus der 

Arbeit ihrer Parlamente. In diesen müssen sie immer wieder auf die AfD reagieren“ 

(Kap. I. 1.). Damit wird der aktiven Opposition ihre Funktion als notwendiger Be-

standteil des demokratischen Prozesses abgesprochen. Sie wird als lästiger Stör-

faktor hingestellt. Die repräsentative Demokratie wird von einem inhaltlich offenen, 

kontroversen Informationsraum zur Konsenseinheit eines Parteienstaates umge-

deutet. Diese vom Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim schon von Anbe-

ginn beobachtete und in zahlreichen Publikationen beschriebene und kritisierte 

strukturelle Verwandlung unseres Staatswesens findet sich hier bestätigt. 

 

c) In die gleiche Richtung zielt die von der AGin artikulierte „Abgrenzung“. Eine 

solche findet bislang im Bayerischen Landtag in der Tat statt. Allerdings nicht – 

wie in krasser Umkehrung der Realität von der AGin behauptet – von der Fraktion 

der ASt ausgehend, sondern von den Regierungs- und Nichtregierungsfraktionen 

gegenüber der ASt betrieben. Dies manifestiert sich nicht nur in der bereits er-

wähnten Verweigerung eines Vizepräsidentenamtes, sondern auch darin, dass 

Sachanträge der ASt grundsätzlich von allen anderen Fraktionen abgelehnt wer-

den, worüber man sich jederzeit durch einen Blick in die öffentlich zugänglichen 

Landtagsprotokolle überzeugen kann. Die bizarrste Form dieser „Abgrenzung“ fin-

det sich in den deutschlandweit offiziell von Funktionären und Amtsinhabern aus-

gesprochenen Verboten einer gemeinsamen Abstimmung mit Fraktionen der Par-

tei der ASt, und zwar völlig unabhängig vom jeweiligen Inhalt und Anlass. Der pro-

minenteste derartige Fall war die von der Bundeskanzlerin im Februar 2020 ange-

ordnete „Rückgängigmachung“ der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, 

die Gegenstand des in Kap. V. 2. a) der Entscheidungsgründe mehrfach zitierten 

Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Juni 2022 (2 BvE 4/20) NVwZ 

2022, 1113 ist. 
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Es wäre die Gelegenheit und Aufgabe der AGin gewesen, die wirklich wichtigen 

Elemente und die tatsächlichen Problemzonen des demokratischen Systems deut-

lich zu machen. Stattdessen hat sie in selektiver und reduktiver Vorgehensweise 

parteipolitisch einseitige abwertende Äußerungen auf Kosten der ASt abgegeben. 

Sie hat damit das ihr kraft der Verfassung des Freistaates Bayern obliegende par-

teipolitische Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot überschritten und die verfas-

sungsmäßigen Rechte der Antragstellerin aus Art. 13 Abs. 2 und 16 a Abs. 1 und 

2 BV verletzt. 
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